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 Veröffentlicht am 13.05.2003

Norm

MRG §16 Abs8

MRG §16 Abs9

Rechtssatz

§ 16 Abs 8 MRG ist auf die Fälle isolierter Überprüfung der Anwendung einer Wertsicherungsvereinbarung auf ihre

Angemessenheit analog anzuwenden. Für den Beginn der Fristberechnung ist nicht der Mietvertragsabschluss

maßgeblich, sondern der Zeitpunkt, zu dem das Erhöhungsbegehren wirksam werden soll.
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